
BA Vordruck:

Kostenordnung für die Erhebung von Gebühren, für Auskünfte aus dem Kataster und 
schriftlichen Anfragen nach dem Kostengesetz (KG) Art. 20 Abs.1 KG (Ermächtigung) Art. 5 
Abs. 1 und 2 KG (Gebührenbemessung nach KVz), Art. 10 Abs. 2 KG (Auslagen, 
Schreibauslagen) in Verbindung mit dem Kostenverzeichnis (KVz) nach den Lfd. Nr. 4.II.1/ 
Tarifstellen 1.1 bis 1.3

Die Gebühren für Katasterausdrucke und schriftliche Auskünfte werden wie folgt festgesetzt:
Die Mindestgebühr beträgt 5,- €, mit Ausnahme von 3.1 bis 3.2

Gegenstand Lfd.
Nr.

Tarif-
Stelle 

Gebühr €

1.0 Katasterwesen
1.1 Erteilung von Katasterauszügen 4.II.1/ 1.1 €
1.2 je Seite DIN A 4 schwarzweiß 1.1.2 1,50 €
1.3 je Seite DIN A 4 farbig 1.1.2 3,00 €
1.4 je Seite DIN A 3 schwarzweiß 1.1.2 2,50 €
1.5 je Seite DIN A 3 farbig 1.1.2 5,00 €
1.6 amtliche Katasterauszüge zur Bauvorlage M = 1:1000 30,00 €
1.7 die Mindestgebühr beträgt 1.1.2 5,00 €
2.0 Erteilung  einer schriftlichen Auskunft aus dem 

Liegenschaftskataster und seinen Unterlagen, sowie 
Auskünfte über Gebührenbelastungen

4.II.1/ 1.3

2.1 Grundsätzlich 1.3 12,50 € bis 
2500,- €

€

2.2 Nach Arbeitsaufwand des Sachbearbeiters je angefangene 
Stunde als Bemessungsgrundlage

1.3 30,00 €

2.3 dazu gehörige Kopien nach 1.2 bis 1.7 4.II.1/ 1.1.2 €
3.0 Allgemeines
3.1 Katasterauszüge für eine Kulturelle Veranstaltung (z.B. 

Markt; Kindergarten- u. Schulfeste- Vereinsveranstaltungen) 
aus dem GIS sind Kostenfrei

0 €

3.2 Katasterauszüge für Feldgeschworene sind Kostenfrei 0 €
3.3 Die Kostenordnung ( 1.0 bis 3.3 ) tritt am Tag der 

Veröffentlichung in Kraft

Gemünden den 20.05.2009

gez.
Martin Göbel
Gemeinschaftsvorsitzender


